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§  1 Einführung

I. Problemaufriss

Die Arbeit deutscher Aufsichtsräte ist in den letzten Jahren stetig bedeutsamer 
geworden.1 Nahezu jede größere Novellierung des Aktiengesetzes erweiterte den 
Pflichtenkatalog des Aufsichtsrats.2 Erst jüngst im Jahr 2017 wurde dem Auf-
sichtsrat durch das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz die Prüfung der CSR-Be-
richterstattung des Vorstands übertragen.3 Auch der Regierungsentwurf zum 
ARUG II vom 20. März 2019 sieht im neu einzufügenden §  111b AktG eine Er-
weiterung der Aufgaben des Aufsichtsrats vor.4 Darüber hinaus werden stets hö-
here Anforderungen an die Beratung des Vorstands gestellt. In immer stärker 
werdendem Maße soll der Aufsichtsrat nicht nur vergangene Geschäftsführungs-
maßnahmen des Vorstands beleuchten, sondern auch die gegenwärtige Unterneh-
mensleitung kritisch begleiten, um möglichen Fehlentwicklungen unmittelbar 
entgegenzuwirken.5 Gerade wegen dieser zunehmend zukunftsorientierten Auf-
gaben avanciert der Aufsichtsrat mehr und mehr vom reinen Überwachungs-
organ hin zu einem Führungsorgan, das die Unternehmensleitung durch den Vor-
stand ergänzt.6 Damit einhergeht die zunehmende Bedeutung der persönlichen 
Haftung der Aufsichtsratsmitglieder.7 Nicht zuletzt aufgrund der fortschreiten-

1 Siehe hierzu Börsig/Löbbe, FS Hoffmann-Becking, S.  125; Lutter, DB 2009, 775; Groß-
komm-AktG/Hopt/Roth, §  95 Rn.  11; Freund, NZG 2018, 1361, 1361 f.

2  Eine Übersicht hierzu findet sich bei Lutter/Krieger/Verse, §  2 Rn.  46 ff.
3 Zur Frage nach dem zu fordernden Umfang dieser Prüfung siehe Hennrichs, NZG 2017, 

841, 845 f.; Hennrichs/Pöschke, NZG 2017, 121, 125 ff.; Velte, IRZ 2017, 325, 326 f.
4  Gemäß §  111b I AktG-E bedarf ein Geschäft einer börsennotierten Gesellschaft mit einer 

nahestehenden Person iSd. §  111a AktG-E der Zustimmung des Aufsichtsrats oder eines Aus-
schusses, wenn es eine bestimmte Größenschwelle übersteigt. Siehe hierzu Grobecker/Wagner, 
Der Konzern 2018, 419, 421 ff.; Paschos/Goslar, AG 2019, 365, 370 ff.; Tarde, NZG 2019, 488, 
491 ff.

5 Siehe hierzu nur E. Vetter, 50 Jahre AktG, S.  103, 113 ff.; Lieder, ZGR 2018, 523, 524 f.; 
Lutter/Krieger/Verse, §  2 Rn.  58.

6 So etwa v. Werder, DB 2017, 977; Scholderer/v. Werder, ZGR 2017, 865, 866; Lutter/
Krieger/ Verse, §  2 Rn.  58.

7 Zur zunehmenden Bedeutung der persönlichen Haftung der Aufsichtsratsmitglieder siehe 
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den Verbreitung von D&O-Versicherungen8, die die Schadensersatzverfolgung 
erst finanziell attraktiv machen9, empfinden heute viele Aufsichtsratsmitglieder 
ihre Haftungsgefahr als überaus real.10 Ungeachtet seiner veränderten Rolle ist 
die Grundkonzeption des Aufsichtsrats jedoch nahezu unverändert geblieben. 
Wenngleich auch von vielen Seiten immer wieder die Professionalisierung der 
Aufsichtsratstätigkeit angeregt wird und eine solche in der Praxis auch durchaus 
bemerkbar ist11, so handelt es sich beim Aufsichtsrat nach wie vor um ein Gre-
mium bestehend aus nur nebenamtlich tätig werdenden Amtsträgern12, das nur 
wenige Male im Jahr zusammentritt.13 Schon deswegen ist die Leistungsfähig-
keit des Aufsichtsrats begrenzt. Stets stellt es eine besondere Herausforderung 
dar, auf den wenigen Plenumssitzungen alle anstehenden Sachfragen hinreichend 
zu beraten und entsprechend fundierte Entscheidungen zu treffen.

Aus dem zuvor skizzierten Spannungsfeld zwischen dem ständig anwachsen-
den Pflichtenkatalog einerseits und der nahezu gleichbleibenden Konzeption des 
Aufsichtsrats andererseits folgen erhöhte Anforderungen an die Aufgabe des Auf-
sichtsratsvorsitzenden, die Aufsichtsratsarbeit zu organisieren. Denn nur wenn 
die Aufsichtsratsarbeit optimal organisiert wird und die Aufsichtsratsmitglieder 
deshalb die bestmöglichen Arbeitsbedingungen vorfinden, kann der Aufsichtsrat 
in der ihm zur Verfügung stehenden begrenzten Zeit seine ständig mehr werden-
den Aufgaben hinreichend bewältigen.14 Dabei lassen sich die Aufgaben des 
Aufsichtsratsvorsitzenden in verschiedene Bereiche aufgliedern. Zum einen hat 

Großkomm-AktG/Hopt/Roth,  §  116  Rn.  17;  MüKo-AktG/Habersack,  §  116  Rn.  7;  Hüffer/
Koch/Koch, §  116 Rn.  1; Reichert/Suchy, NZG 2017, 88; Vogelbusch, NZG 2018, 1161, 1164.

8 Nach Hoffmann-Becking, ZHR 181, 737 ist eine D&O-Versicherung zum Schutz der Or-
ganmitglieder  jedenfalls bei börsennotierten Gesellschaften „allgemeiner Standard“; ähnlich 
Habersack, ZHR 177, 782, 796 („Regelfall“). 

9 Dazu, dass D&O-Versicherungen Haftungsprozesse fördern, die ohne eine solche Versi-
cherung nicht stattfinden würden, siehe Hoffmann-Becking, ZHR 181, 737, 744; Habersack, 
ZHR 177, 782, 796; MüKo-AktG/Habersack, §  116 Rn.  7.

10 Siehe hierzu Favoccia/Thorborg, Der Aufsichtsrat 2017, 170. Nach einer Befragung des 
Deutschen Kreditinstituts empfinden knapp drei Viertel der sich an der Befragung beteiligen-
den Aufsichtsratsmitglieder ihr Haftungsrisiko als „relevant“ oder „sehr relevant“.

11 Siehe hierzu nur Lutter, DB 2009, 775; U. H. Schneider/S. H. Schneider, AG 2015, 621, 
624; Rubner/Fischer, NZG 2015, 787; Ehren/Gros, Der Konzern 2011, 277.

12 Die Eigenschaft des Aufsichtsratsamts als Nebenamt folgt vor allem aus der Höchstzahl 
der möglichen Aufsichtsratsmandate nach §  100  II  1 Nr.  1 AktG und  aus der  niedrigen Sit-
zungsfrequenz nach §  110 III AktG; siehe hierzu Hüffer/Koch/Koch, §  100 Rn.  9; MüKo-AktG/
Habersack, §  111 Rn.  19.

13  Aus der geringen Anzahl an Mindestaufsichtsratssitzungen nach §  110 III AktG lässt sich 
die gesetzgeberische Grundvorstellung ableiten, dass der Aufsichtsrat nur in wenigen Sitzun-
gen im Jahr zusammenkommt. In diese Richtung auch MüKo-AktG/Habersack, §  111 Rn.  19.

14  Zur besonderen Bedeutung der Organisation der Aufsichtsratsarbeit für die Effektivität 
des Aufsichtsrats siehe v. Werder, DB 2017, 977, 980.
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er die Aufsichtsratssitzungen vorzubereiten und zu leiten.15 In diesem Zusam-
menhang schafft er die Rahmenbedingungen dafür, dass in der knappen Sitzungs-
zeit sämtliche Sachfragen optimal erörtert werden können. Zum anderen ist es 
seine Aufgabe, die Informationsversorgung der übrigen Aufsichtsratsmitglieder 
sicherzustellen. Er empfängt vom Vorstand und vom Abschlussprüfer die an den 
Aufsichtsrat zu übersendenden Unterlagen und sorgt für deren Weiterleitung an 
die übrigen Gremiumsmitglieder. Zudem hat er stellvertretend für den Gesamt-
aufsichtsrat ständig Kontakt mit dem Geschäftsführungsorgan zu halten und die 
dadurch gewonnenen Erkenntnisse aufzuarbeiten und geordnet an die übrigen 
Aufsichtsratsmitglieder weiterzureichen.16 Darüber hinaus fällt es in seinen Auf-
gabenbereich, die Beschlüsse des Aufsichtsrats auszuführen17 und die Gesell-
schaft bei Hilfsgeschäften im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Lei-
tung der Aufsichtsratssitzungen zu vertreten.18 

Diese stets bedeutsamer werdenden Aufgaben des Aufsichtsratsvorsitzenden 
haben in den vergangenen Jahren vermehrt die Aufmerksamkeit der aktienrecht-
lichen Literatur erregt. Die hierzu erschienenen Zeitschriften- und Festschriften-
beiträge19 können aufgrund ihres begrenzten Umfangs die Thematik jedoch le-
diglich anreißen, nicht hingegen umfassend beleuchten. An monographischen 
Arbeiten fallen vor allem die Abhandlungen von Egon Peus20 und von Jutta 
 Trögel 21 ins Auge. Die Arbeit von Egon Peus stammt allerdings aus dem Jahr 
1983 und berücksichtigt deshalb die neueren Entwicklungen nicht. Die Arbeit 
von Jutta Trögel ist zwar jüngeren Datums, legt ihren Schwerpunkt aber weniger 
auf rechtliche Fragestellungen, sondern vielmehr auf eine empirische Untersu-
chung der Einflussnahme des Aufsichtsratsvorsitzenden auf die Arbeit des Auf-
sichtsratsgremiums. Die Rechtsstellung des Aufsichtsratsvorsitzenden im Hin-

15  Siehe hierzu Hüffer/Koch/Koch, §  107 Rn.  8; K. Schmidt/Lutter/Drygala, §  107 Rn.  19; 
MüKo-AktG/Habersack, §  107 Rn.  50, 53 ff.

16 Der Aufsichtsratsvorsitzende wird oftmals als „Bindeglied“ zwischen dem Geschäftsfüh-
rungsorgan und dem nur sporadisch zusammentretenden Aufsichtsratsplenum bezeichnet; so 
etwa MüKo-AktG/Habersack,  §  107  Rn.  58;  Henssler/Strohn/Henssler,  §  107 AktG Rn.  10; 
Wachter/Schick, §  107 Rn.  9; Hölters/Hambloch-Gesinn/Gesinn, §  107 Rn.  43; Hecker/Peters, 
BB 2012, 2639, 2643; v. Werder, DB 2017, 977, 980; ähnlich AKEIÜ, DB 2018, 2189, 2191 f. 
(„Scharnierfunktion“); ähnlich auch Mailänder, Der Aufsichtsrat 2017, 69, 70 („Brücke zur 
Geschäftsleitung“).

17 Siehe hierzu MHdB GesR IV/Hoffmann-Becking, §  31 Rn.  100; Großkomm-AktG/Hopt/
Roth, §  107 Rn.  144 ff.; Drinhausen/Marsch-Barner, AG 2014, 337, 348 f.

18 Siehe hierzu MüKo-AktG/Habersack, §  107 Rn.  59; Lutter/Krieger/Verse, §  11 Rn.  681; 
Großkomm-AktG/Hopt/Roth, §  107 Rn.  149.

19 Siehe nur Drinhausen/Marsch-Barner, AG 2014, 337; v. Schenck, AG 2010, 649; Schlitt, 
DB 2005, 2007; AKEIÜ, DB 2018, 2189; Börsig/Löbbe, FS Hoffmann-Becking, S.  125, 143 ff.

20 Peus, Der Aufsichtsratsvorsitzende.
21 Trögel, Einflussnahme.
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blick auf seine Aufgabe, die Aufsichtsratsarbeit zu organisieren, kann daher kei-
nesfalls als abschließend erörtert angesehen werden. Hierzu soll diese Arbeit 
einen Beitrag leisten.

II. Themeneingrenzung und Gang der Untersuchung

Um die zuvor beschriebene Aufgabenstellung in der gebotenen Tiefe bearbeiten 
zu können, ist es erforderlich, sie einzugrenzen. Zum einen sollen sich die Aus-
führungen auf die Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsratsvorsitzenden der 
Aktiengesellschaft beschränken. Die Frage, ob bei anderen Gesellschaftsformen 
Besonderheiten zu erkennen sind, soll nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. Zum 
anderen ist die Rechtsstellung des Aufsichtsratsvorsitzenden allein nach den ge-
setzlichen Vorschriften zu untersuchen. Inwieweit die Satzung und die Ge-
schäftsordnung des Aufsichtsrats die Befugnisse des Aufsichtsratsvorsitzenden 
ausbauen oder einschränken können, soll nur am Rande eine Erörterung finden. 

Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Im ersten Kapitel soll die Rechtsstel-
lung des Aufsichtsratsvorsitzenden in Bezug auf seine Aufgabe, die Aufsichts-
ratssitzungen vorzubereiten und zu leiten, untersucht werden. Nach der Problem-
darstellung (§  2) ist dazu zunächst die grundsätzliche Kompetenzverteilung zwi-
schen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Aufsichtsratsplenum im Hinblick 
auf den Erlass von Verfahrensanordnungen zu erörtern (§  3). Im Anschluss hier-
an sind diejenigen Erwägungen herauszuarbeiten, die ein Abweichen von dieser 
allgemeinen Kompetenzverteilung im Einzelfall erfordern (§  4). Dann soll dar-
gestellt werden, welche ermessensleitenden Maßgaben der Aufsichtsratsvorsit-
zende  bei  seinen Verfahrensentscheidungen  zu  berücksichtigen  hat  (§  5). Als 
Abschluss des ersten Kapitels sind die zuvor erarbeiteten Grundsätze auf ausge-
wählte Beispielsverfahrensanordnungen anzuwenden (§  6).

Gegenstand des zweiten Kapitels soll die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden 
als Informationsvermittler zwischen dem Vorstand und dem Abschlussprüfer auf 
der einen Seite und dem Aufsichtsratsplenum auf der anderen Seite sein. Im An-
schluss an die Einführung in die Problemstellung (§  7) ist hierfür zunächst darzu-
stellen, welche Unterlagen dem Aufsichtsrat übersendet werden (§  8 I.). Danach 
sollen die Aufgaben des Aufsichtsratsvorsitzenden im Hinblick auf diejenigen Be-
richte, Vorlagen und Stellungnahmen thematisiert werden, die dem Gesamtauf-
sichtsrat zu übermitteln sind (§  8 II.). Anschließend wird es um die Sonderberichte 
aus sonstigen wichtigen Anlässen gehen, die gemäß §  90 I 3 AktG dem Aufsichts-
ratsvorsitzenden zu erstatten sind (§  8 III.). Schließlich wird die Aufgabe des Auf-
sichtsratsvorsitzenden zu beleuchten sein, laufend das informelle Gespräch mit 
den Vorstandsmitgliedern zu suchen und die hieraus gewonnenen Informationen 
aufbereitet an die übrigen Aufsichtsratsmitglieder weiterzuleiten (§  9).
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Im dritten Kapitel sind die Aufgaben des Aufsichtsratsvorsitzenden zu erörtern, 
die er im Rahmen der Ausführung von Aufsichtsratsbeschlüssen wahrzunehmen 
hat. Dazu soll seine Stellung als Bote von Willenserklärungen des Plenums, als 
Untervertreter des Aufsichtsrats und allgemein als Kundgebender von Aufsichts-
ratsbeschlüssen näher untersucht werden (§  10). Im Zentrum der Bearbeitung soll 
dabei die Frage stehen, ob der Aufsichtsratsvorsitzende schon kraft seines Amtes 
zur Beschlussausführung befugt ist oder ob er auf eine entsprechende Ermächti-
gung durch das willensbildende Plenum angewiesen ist (§  10 III.). Anschließend 
ist darzustellen, unter welchen Voraussetzungen das Aufsichtsratsplenum den 
Aufsichtsratsvorsitzenden im Beschlusswege mit einem eigenen Entscheidungs-
spielraum bei der Beschlussausführung ausstatten kann (§  11).

Das vierte Kapitel wird sich mit der Frage beschäftigen, inwieweit der Auf-
sichtsratsvorsitzende die Gesellschaft bei Hilfsgeschäften im Zusammenhang 
mit der Vorbereitung und Leitung der Aufsichtsratssitzungen aus eigenem Recht 
vertreten kann (§  12). Die Arbeit schließt mit einer thesenförmigen Zusammen-
fassung der wesentlichen Untersuchungsergebnisse.





Kapitel I

Der Aufsichtsratsvorsitzende als Vorbereiter  
und Leiter der Aufsichtsratssitzungen

§  2 Problemstellung und Gang der Untersuchung

Nach allgemeiner Meinung obliegt es dem Aufsichtsratsvorsitzenden, die Auf-
sichtsratssitzungen vorzubereiten und zu leiten.1 Dem ist sicherlich zuzustim-
men. Denn schon das Gesetz weist dem Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmte 
Akte der Sitzungsleitung und Sitzungsvorbereitung zu. Anzuführen ist in diesem 
Zusammenhang vor allem §  110 I 1 AktG. Nach dieser Regelung können sowohl 
ein jedes Aufsichtsratsmitglied als auch der Vorstand gerade vom Aufsichtsrats-
vorsitzenden verlangen, dass dieser eine Aufsichtsratssitzung einberuft. Dies 
lässt auf die gesetzgeberische Grundvorstellung schließen, dass es im Regelfall2 
der Aufsichtsratsvorsitzende ist, der für die Sitzungseinberufung zuständig ist.3 
Zudem hat der Aufsichtsratsvorsitzende gemäß §  107 II 1 AktG die über die Auf-
sichtsratssitzung zwingend anzufertigende Niederschrift zu unterzeichnen und er 
kann gemäß §  109 II AktG bestimmen, ob ein Nichtausschussmitglied an einer 
Ausschusssitzung teilnehmen darf. Auch wenn das Gesetz damit nur punktuell 
einige Aspekte der Sitzungsorganisation regelt, so lässt doch die Hervorhebung 
des Aufsichtsratsvorsitzenden in den zuvor genannten Vorschriften den Schluss 

1 Hüffer/Koch/Koch, §  107 Rn.  8; MHdB GesR IV/Hoffmann-Becking, §  31 Rn.  48; Semler/ 
 v. Schenck/v. Schenck, AR-HdB, §  4 Rn.  75 ff.; KK-AktG/Mertens/Cahn, §  107 Rn.  40; Börsig/
Löbbe, FS Hoffmann-Becking, S.  125, 144; Drinhausen/Marsch-Barner, AG 2014, 337, 338; 
Luther/Rosga, FS Meilicke, S.  80, 82; K. Schmidt/Lutter/Drygala, §  107 Rn.  19; MüKo- AktG/
Habersack, §  107 Rn.  50, 53 ff.; Spindler/Stilz/Spindler, §  107 Rn.  41; Henssler/Strohn/Henssler, 
§  107 AktG Rn.  9; Hölters/Hambloch-Gesinn/Gesinn, §  107 Rn.  30; Semler/v. Schenck/Mutter, 
Der Aufsichtsrat,  §  107  Rn.  113 ff.; Hoffmann/Preu,  Rn.  440 f.; Roth,  ZGR  2012,  343,  370; 
Mailänder, Der Aufsichtsrat 2017, 69, 70; Trögel, Einflussnahme, S.  10 ff.; Kober, Geschäftsord-
nungen, S.  362.

2  Vor allem in den Fällen des §  110 II AktG erfolgt die Sitzungseinberufung nicht durch 
den Aufsichtsratsvorsitzenden, sondern durch ein Aufsichtsratsmitglied bzw. durch den Vor-
stand, sofern diese zuvor erfolglos vom Aufsichtsratsvorsitzenden die Einberufung einer Auf-
sichtsratssitzung verlangt haben. Siehe hierzu im Einzelnen §  6 I. 1. b) aa) (2).

3 Semler/v. Schenck/Gittermann, Der Aufsichtsrat, §  110 Rn.  13; MüKo-AktG/Habersack, 
§  110 Rn.  1; KK-AktG/Mertens/Cahn, §  110 Rn.  2; Großkomm-AktG/Hopt/Roth, §  110 Rn.  12.
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auf die gesetzgeberische Grundvorstellung zu, dass dem Aufsichtsratsvorsitzen-
den eine Schlüsselfunktion in diesem Zusammenhang zukommt. Bestätigt wird 
dies durch die Gesetzesbegründung zum AktG 1937, in dessen Nachfolge die 
heute gültigen Vorschriften betreffend die Rechtsstellung des Aufsichtsratsvor-
sitzenden stehen.4 So heißt es dort zu §  92 I AktG a. F., der Aufsichtsratsvorsit-
zende habe „die Aufgabe, das zu tun, was dem Vorsitzer eines Kollegiums übli-
cherweise obliegt. Dazu wird im Zweifel die Leitung der Aufsichtsratssitzungen 
sowie die Vorbereitung und Ausführung seiner Beschlüsse gehören“.5 

Dass der Aufsichtsratsvorsitzende diejenigen Befugnisse hat, die dem Vorsit-
zenden eines Kollegialgremiums üblicherweise zustehen, entspricht auch heute 
noch der allgemeinen Meinung6 und dient im Schrifttum auch als Argument 
dafür, dass er für die Vorbereitung und Leitung der Aufsichtsratssitzungen zu-
ständig ist.7 Dazu lässt sich sagen, dass in der Tat mit dem Vorsitz eines Kolle-
giums regelmäßig auch die Leitung desjenigen einhergeht. So obliegt etwa die 
Leitung der Verhandlung im Zivilprozess gemäß §  136 I ZPO dem vorsitzenden 
Richter. Gleiches gilt gemäß §  238 I StPO im Strafprozess und gemäß §  103 I 
VwGO im Verwaltungsprozess.

Dieser im Grundsätzlichen unbestrittenen Aufgabe des Aufsichtsratsvorsitzen-
den, die Aufsichtsratssitzungen vorzubereiten und zu leiten, stehen jedoch mit 
Ausnahme der schon zuvor genannten §§  107 II 1, 109 II, 110 I 1 AktG keinerlei 
gesetzliche Regelungen gegenüber, die die Kompetenzen des Aufsichtsratsvorsit-
zenden in diesem Zusammenhang allgemein oder gar im Einzelnen regeln wür-
den.8 Insbesondere lassen sich dem Gesetz kaum Hinweise darauf entnehmen, 
inwieweit das Plenum oder sogar einzelne Aufsichtsratsmitglieder auf die Verfah-
rensleitung Einfluss nehmen können. Lediglich die Regelung des §  110 I 1 AktG 
lässt einen vorsichtigen Rückschluss auf die Kompetenzverteilung innerhalb des 

4 Siehe hierzu Kropff, AktG 1965, S.  147. 
5 Klausing, AktG 1937, S.  78.
6  Siehe  nur  Hüffer/Koch/Koch,  §  107  Rn.  8;  MüKo-AktG/Habersack,  §  107  Rn.  44;  K. 

Schmidt/Lutter/Drygala, §  107 Rn.  19; KK-AktG/Mertens/Cahn, §  107 Rn.  40; Wachter/Schick, 
§  107 Rn.  9; Marsch-Barner/Schäfer/E. Vetter, Rn.  27.7; Lutter/Krieger/Verse,  §  11 Rn.  678; 
Kindl, Teilnahme, S.  88; Schlitt, DB 2005, 2007, 2008; Drinhausen/Marsch-Barner, AG 2014, 
337, 338; Rodewald/Ternick, BB 2011, 910; Kober, Geschäftsordnungen, S.  362.

7 So etwa KK-AktG/Mertens/Cahn,  §  107  Rn.  40;  K.  Schmidt/Lutter/Drygala,  §  107 
Rn.  19; Hölters/Hambloch-Gesinn/Gesinn, §  107 Rn.  30; Rodewald/Ternick, BB 2011, 910.

8 Freilich werden dem Aufsichtsratsvorsitzenden auch noch an anderen Stellen des Geset-
zes besondere Befugnisse zuerkannt. So ist er etwa gemäß §  90 I 3, V 3 AktG für den Empfang 
und die Weiterleitung der vom Vorstand erstellten Sonderberichte aus sonstigen wichtigen An-
lässen zuständig. Zudem obliegen ihm nach §  184 I 1 und §  188 I AktG Sonderaufgaben bei 
bestimmten Anmeldungen zur Eintragung ins Handelsregister. Diese gesetzlichen Befugnisse 
stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Leitung der Aufsichtsratssit-
zungen und können daher in diesem Teil der Arbeit vernachlässigt werden.
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Aufsichtsrats zu. Wenn neben dem Vorstand auch ein einzelnes Aufsichtsratsmit-
glied die unverzügliche Einberufung einer Aufsichtsratssitzung verlangen kann9, 
so legt dies nahe, dass der Aufsichtsratsvorsitzende keineswegs alleiniger Herr-
scher über das Aufsichtsratsverfahren sein kann. Vielmehr muss es den übrigen 
Aufsichtsratsmitgliedern regelmäßig möglich sein, gegen die Verfahrensentschei-
dungen des Aufsichtsratsvorsitzenden vorzugehen.10 Eine weit über diese speziel-
le Verfahrensfrage hinausgehende und das Verhältnis des Aufsichtsratsvorsitzen-
den zu den übrigen Aufsichtsratsmitgliedern auch im Allgemeinen näher definie-
rende Aussage  wird man  §  110  I  1 AktG  allerdings  nicht  entnehmen  können. 
Denn einerseits ist die durch diese Norm geregelte Verfahrensfrage eine viel zu 
spezielle und andererseits ist das Modell, dass ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied 
etwas verlangt und der Aufsichtsratsvorsitzenden dem zu entsprechen hat, höchs-
tens auf wenige andere Verfahrensmaßnahmen überhaupt übertragbar. Geht es 
beispielsweise um die Frage, an welchem Ort eine Aufsichtsratssitzung stattfin-
den soll, oder um die Wahl der Sitzungssprache, so wird man kaum davon ausge-
hen können, dass ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied einen Ort oder eine Sprache 
vorschlagen könnte und der Aufsichtsratsvorsitzende dem zu entsprechen hätte. 
Schließlich kann eine Aufsichtsratssitzung nur an einem Ort und nur in einer 
Sprache stattfinden. Somit käme dieses Modell schon an seine Grenzen, wenn nur 
zwei Aufsichtsratsmitglieder verschiedene Forderungen stellten.

Es lässt sich somit festhalten, dass es zwar der Grundvorstellung des Gesetzes 
entspricht, dass der Aufsichtsratsvorsitzende bei der Vorbereitung und der Lei-
tung der Aufsichtsratssitzungen eine Schlüsselrolle einnimmt. Welche Befugnis-
se ihm in diesem Zusammenhang aber genau zustehen, wird aus dem Gesetz 
kaum ersichtlich. Ebenso hält das Gesetz keine umfassende Antwort auf die Fra-
ge bereit, inwieweit das Aufsichtsratsplenum oder sogar einzelne Aufsichtsrats-
mitglieder auf die Verfahrensleitung Einfluss nehmen können. 

Gegenstand dieses Kapitels soll es nun sein, einerseits die Befugnisse des Auf-
sichtsratsvorsitzenden im Rahmen der Vorbereitung und Leitung der Aufsichtsrats-
sitzungen herauszuarbeiten und andererseits zu ergründen, inwieweit das Aufsichts-
ratsplenum oder sogar einzelne Aufsichtsratsmitglieder an der Verfahrensleitung 
partizipieren und auf Verfahrensentscheidungen des Aufsichtsratsvorsitzenden 
einwirken können. Zu diesem Zweck ist zunächst die grundsätz liche Kompetenz-
verteilung zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Aufsichtsratsplenum 
im Hinblick auf die Sitzungsvorbereitung und -leitung zu analysieren11, bevor es 
dann um die Frage gehen wird, welche Erwägungen es im Einzelfall erfordern, 

9  Siehe hierzu §  6 I. 1. b). 
10 Ähnlich Peus, Der Aufsichtsratsvorsitzende, S.  48.
11  Siehe hierzu §  3.
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von der zuvor erarbeiteten grundsätzlichen Kompetenzverteilung abzuweichen.12 
Im Anschluss hieran sind diejenigen Maximen darzulegen, an denen der Auf-
sichtsratsvorsitzende seine Verfahrensentscheidungen auszurichten hat.13 Schluss-
endlich sollen die zuvor erarbeiteten Grundsätze auf ausgewählte Beispielsverfah-
rensanordnungen angewendet werden.14

§  3 Kompetenzverteilung zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
und dem Aufsichtsratsplenum

I. Thesen zur Kompetenzverteilung

Im Hinblick auf die Kompetenzverteilung zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzen-
den und dem Aufsichtsratsplenum bei der Vorbereitung und Leitung der Auf-
sichtsratssitzungen werden von Seiten der Literatur im Wesentlichen vier teils 
aufeinander aufbauende Thesen vorgebracht. Die erste These besagt, dass sämt-
liche Verfahrensentscheidungen zunächst vom Aufsichtsratsvorsitzenden getrof-
fen werden.15 Jedoch könne das Aufsichtsratsplenum – und das ist die zweite 
These – diese Verfahrensentscheidungen im Wege eines Aufsichtsratsbeschlus-
ses korrigieren.16 

Gemäß der dritten These könne das Aufsichtsratsplenum aber auch initiativ 
das Aufsichtsratsverfahren durch einen entsprechenden Aufsichtsratsbeschluss 
regeln. Keineswegs sei es also darauf angewiesen, eine Verfahrensanordnung des 
Aufsichtsratsvorsitzenden abzuwarten, um auf diese mit einem korrigierenden 
Aufsichtsratsbeschluss zu reagieren. Die Befugnis des Aufsichtsratsvorsitzen-
den, die Aufsichtsratssitzungen vorzubereiten und zu leiten, sei demnach nicht 
sein exklusives Recht.17

12  Siehe hierzu §  4.
13  Siehe hierzu §  5.
14  Siehe hierzu §  6.
15 So Bürgers/Körber/Israel,  §  107  Rn.  9;  Semler/v.  Schenck/v. Schenck,  AR-HdB,  §  4 

Rn.  169; Drinhausen/Marsch-Barner, AG 2014, 337, 338; speziell für die Auswahl der Form 
der Aufsichtsratssitzung Simons, AG 2013, 547, 552.

16 So Semler/v. Schenck/Mutter, Der Aufsichtsrat, §  107 Rn.  114, 147; MüKo-AktG/Haber-
sack,  §  107  Rn.  53;  KK-AktG/Mertens/Cahn,  §  107  Rn.  41;  Großkomm-AktG/Hopt/Roth, 
§  107  Rn.  120;  Henssler/Strohn/Henssler,  §  107  AktG  Rn.  9;  Bürgers/Körber/Israel,  §  107 
Rn.  9; K. Schmidt/Lutter/Drygala, §  107 Rn.  19; Semler/v. Schenck/v. Schenck, AR-HdB, §  4 
Rn.  169; Schlitt, DB 2005, 2007, 2008; Rodewald/Ternick, BB 2011, 910; Peus, Der Aufsichts-
ratsvorsitzende, S.  79 ff.; Kindl, Teilnahme, S.  104 f.; Trögel, Einflussnahme, S.  16; speziell für 
die Auswahl der Form der Aufsichtsratssitzung Simons, AG 2013, 547, 552.

17 So Peus, Der Aufsichtsratsvorsitzende,  S.  83 f.;  speziell  zur Einberufung der  nächsten 
Aufsichtsratssitzung,  jedoch unter Rückgriff auf „allgemeine Grundsätze“ auch Großkomm- 
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